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Lärmaktionsplan Meckenbeuren 

Stellungnahme der Ortschaften Taldorf und Eschach 

 

 

Die Ortschaften Taldorf und Eschach nehmen zum Lärmaktionsplan Me-

ckenbeuren (LAP Meckenbeuren) wie folgt Stellung: 

 

1. Allgemein 

 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass Maßnahmen des LAP 

Meckenbeuren nicht zu einer relevanten Mehrbelastung auf Strecken 

der Ortschaften Taldorf und Eschach führen. 

Dem LAP ist zu entnehmen, dass insbesondere der Einbau eines lärm-

optimierten Fahrbahnbelags das größte Wirkungspotential hat. Auf 

lange Sicht sollte deshalb dieser Maßnahme der Vorrang vor allen an-

deren Maßnahmen eingeräumt werden. Geschwindigkeitsreduzierende 

Maßnahmen sowie LKW-Verbote führen generell zu Verkehrsverlage-

rungen auf Alternativrouten. Bei diesen Maßnahmen sollte auf jeden 

Fall ein verkehrliches Monitoring durchgeführt werden, um evtl. Auswir-

kungen feststellen und Alternativmaßnahmen festlegen zu können. 

 

2. IKAG-LAP 

 

Maßnahmen mit überörtlichen Auswirkungen müssen im Rahmen der 

IKAG-LAP detailliert abgestimmt werden. Es sollten keine neue Betrof-

fenheiten in den Ortschaften Taldorf und Eschach entstehen. Unver-

trägliche Mehrbelastungen sind zu vermeiden. 

 

3. LKW-Verbote 

 

LKW-Verbote, gleichgültig ob tagsüber oder nachts, haben starke ver-

kehrsverlagernde Effekte. Sie werden deshalb, trotz ihres Wirkungspo-

tentials, abgelehnt. Der LAP Meckenbeuren sieht diesbezüglich aller-

dings sinnvollerweise keine Maßnahmen vor. 

 

4. Vorgesehene Maßnahmen 
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B 467 Hegenberg-Langentrog 

 

Die Maßnahme sieht den Einbau eines lärmoptimierten Asphalts vor. 

Dies wird befürwortet. Gegen die Geschwindigkeitsbeschränkung als 

Sofortmaßnahme bestehen im Rahmen der vorstehenden Ausführun-

gen keine Bedenken. Es sollte aber ein verkehrliches Monitoring durch-

geführt werden. 

 

B 467 Liebenau 

 

siehe vorstehende Ausführung zu B 467 Hegenberg-Langentrog 

 

B 30 Buch 

 

siehe vorstehende Ausführung zu B 467 Hegenberg-Langentrog 

 

B 30 Meckenbeuren Hauptstraße 

 

siehe vorstehende Ausführung zu B 467 Hegenberg-Langentrog 

 

B 30 Meckenbeuren Ravensburger Straße 

 

siehe vorstehende Ausführung zu B 467 Hegenberg-Langentrog 

 

5. K 7729 Ailingen – Bavendorf 

 

Durch geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen auf der B 30, Achse 

Friedrichshafen – Ravensburg wird in der Ortsdurchfahrt Bavendorf 

(Adelsreuter Straße) und im Ortsteil Adelsreute geringfügiger Ausweich-

verkehr prognostiziert. Es wird vorausgesetzt, dass der Lärmpegel un-

terhalb der Relevanzgrenze von 1 dB(A) bleibt. Nach der Umsetzung 

der verkehrsberuhigenden Maßnahmen ist ein verkehrliches Monitoring 

und nach Bedarf Kompensationsmaßnahmen durchzuführen. 

 

 

Die Stellungnahme wurde im Ortschaftsrat Taldorf am ... und im Ortschafts-

rat Eschach am 25.01.2011 beraten und beschlossen. 

 

 

 

 

 

 

Bettina Haller     Vinzenz Höss 

Ortsvorsteherin     Ortsvorsteher 
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